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1 Einleitung 

Der vorliegende Umweltbericht enthält die Ergebnisse der zum Bebauungsplan Nr. 16 „Wohn-
gebiet an der Lindenschule“ der Stadt Lübtheen durchgeführten Umweltprüfung und wird ent-
sprechend dem Stand der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und der Abwägung fort-
geschrieben. Er ist ein gesonderter Teil der Begründung. Den Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung hat die Stadt Lübtheen nach Beteiligung der von der Planung berührten 
Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 (1) S. 1 BauGB bestimmt. 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Die Stadtvertretung von Lübtheen hat am 27.09.2016 den Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 16 „Wohngebiet an der Lindenschule“ gefasst. Ziel der Planung ist die 
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes mit in dieser Bauphase bis zu 17 Baugrundstü-
cken für ein- und zweigeschossige Einzelhäuser. (detailliert siehe Begründung). 

Neufestsetzung von Baugebieten, Straßen, Ausbauten u.ä. 

In der folgenden Übersicht werden die neu vorgenommenen Festsetzungen des Bebauungs-
plans aufgeführt, von denen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen können: 

Tabelle 1 

Kurzbez. Art/Maß der baulichen Nut-
zung 

Standort (Lage, Nutzung) Umfang / Fläche 

WA Allgemeines Wohngebiet Nördlicher Stadtrand, Ödland 
(aus aufgelöster Kleingartenan-
lage), Freiflächen an der Sport-
halle 

ca. 2,97 ha 

 

 

1.2 Umweltfachgesetzliche Ziele und Ziele übergeordneter Planungen mit Bedeutung 
für den Bebauungsplan und deren Berücksichtigung bei der Planaufstellung 

Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen und in die Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange einzustellen (§§ 1, 1a, 2 BauGB). Bauleitpläne sind den Zielen der 
Raumordnung anzupassen (§ 1 (4) BauGB). 

Fachgesetzliche Ziele des Umweltschutzes  

 Nachhaltige Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der 
Regenerationsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt, 
einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume, sowie der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit und des Erholungswertes von Natur und Landschaft im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, § 1 Bundesnatur-
schutzgesetz BNatSchG), 

 Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt, betreffend die Vielfalt an Lebensräumen 
und Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die genetische Vielfalt (aus: Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, BNatSchG), 

 Ausweisung besonderer Schutzgebiete für die Schaffung eines zusammenhängenden, eu-
ropäischen ökologischen Netzes mit der Bezeichnung „NATURA 2000“ zur Wiederherstel-
lung und Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume 
und der Arten von Gemeinschaftlichem Interesse, das Netz „NATURA 2000“ besteht aus 
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung [FFH-Gebiete] und aus Europäischen Vogel-
schutzgebieten (aus Richtlinie EG 92/43 vom 21.05.1992, FFH-Richtlinie), 

 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der Bodenversie-
gelung auf das notwendige Maß, Nutzung der Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung 
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von Flächen zur Nachverdichtung sowie anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung (aus 
§ 1a (2) BauGB), 

 Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre 
sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Gefah-
ren, erhebliche Belästigungen oder erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft herbeiführende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen), Vorbeugung des Entstehens schädlicher Umwelteinwirkungen (aus §§ 
1 u. 3 BImSchG), 

 Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer, Grundwasser) derart, dass sie 
dem Wohl der Allgemeinheit und, damit im Einklang, dem Nutzen Einzelner dienen, dass 
vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen 
abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt un-
terbleiben und dass insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird (aus: 
Grundsatz der Wasserwirtschaft, § 6 Wasserhaushaltsgesetz WHG). Belange des Allge-
meinwohls sind in Bezug auf die Gewässer u.a., dass die Grundwasserneubildung nicht 
durch Versiegelung von Bodenflächen oder durch andere Beeinträchtigungen des Versi-
ckerungsvermögens des Bodens behindert wird, dass bei der Einbringung von Stoffen eine 
Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung der Gewässer-
eigenschaften nicht erfolgt und dass Gewässer und die Uferbereiche für die Natur und das 
Landschaftsbild von erheblicher Bedeutung sind. 

 Ziele für das Schutzgut Wasser für oberirdische Gewässer (§27 WHG) sind das Erreichen 
und Erhalten eines guten ökologischen Zustands, sowie das Erreichen und Erhalten eines 
guten chemischen Zustands und für das Grundwasser (§47 WHG) das Erreichen und Er-
halten eines guten mengenmäßigen Zustands und das Erreichen und Erhalten eines guten 
chemischen Zustands. 

 Eine Benutzung der Gewässer bedarf gemäß § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
der behördlichen Erlaubnis oder Bewilligung. Für die Einleitung von biologisch gereinigtem 
Abwasser aus Kleinkläranlagen ist nach § 8 WHG eine Erlaubnis bei der unteren Wasser-
behörde zu beantragen, 

 Das Niederschlagswasser soll gemäß § 55/2 WHG dort, wo es anfällt, ortsnah versickert, 
verrieselt direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer eingeleitet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange 
dem nicht entgegenstehen. Darüber hinaus soll nicht schädlich verunreinigtes Nieder-
schlagswasser (Dachflächenwasser) dezentral versickert werden, 

 Gebot zur Vermeidung von Abfällen, insbesondere durch die Verminderung ihrer Menge 
und Schädlichkeit; stoffliche oder energetische Verwertung von vorhandenen Abfällen (aus 
Grundsätze der Kreislaufwirtschaft, § 4 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz); die Verwer-
tung von Abfällen hat in der Regel Vorrang vor deren Beseitigung, 

 Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege bei öffentli-
chen Planungen und Maßnahmen, d.h. der Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche 
Erforschung der Denkmale und das Hinwirken auf ihre sinnvolle Nutzung (aus: Aufgaben 
des Denkmalschutzes, § 1 Landes-Denkmalschutzgesetz, DSchG M-V). 

 

Ziele der Raumordnung für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswirkungsbereich des 
B-Plans 

Lübtheen ist im aktuellen Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg von 
2011 (RREP WM) als Grundzentrum im Ländlichen Raum eingestuft. Aufgrund der günstigen 
Standortbedingungen ist Lübtheen als Wirtschafts- und Siedlungsstandort zu stärken und wei-
terzuentwickeln, um einen nachhaltigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region 
Westmecklenburg zu leisten. Durch die Lage in der der Metropolregion Hamburg soll die Stadt 
in besonderem Maße Entwicklungsimpulse für Wohnen und Gewerbe aufnehmen. Hierfür sind 
die erforderlichen Bauflächenangebote und infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen. 
(detailliert siehe Begründung) 
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Nach den Gutachterlichen Landschaftsrahmenplänen ist weder der Biotopverbund im weiteren 
Sinne noch im engeren Sinne betroffen, noch sind Maßnahmen der ökologischen Raument-
wicklung festgesetzt. 

Darstellungen des F-Plans für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswirkungsbereich 
des B-Plans 

Der seit 2014 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Lübtheen weist für den über-
wiegenden Teil des B-Plan-Gebietes eine Wohnbaufläche, für den westlichen Randstreifen 
eine Grünflache/Parkanlage aus. 

Darstellung der Berücksichtigung der fachgesetzlichen Ziele  

Gebietsschutz 
Prüfung zur Beeinträchtigung relevanter Schutzgebiete / Schutzziele notwendig. 
Naturschutz 
Prüfung zur Beeinträchtigung relevanter Schutzziele notwendig (Gemäß § 7 Abs. 1 BREIbeG 
M-V (Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe M-V) ist es verboten Grünland oder Ödland in 
andere Nutzungsformen umzuwandeln).  
Wasser 
Schutz der natürlichen Wasserressourcen, Erhaltung des lokalen Wasserkreislaufes  
Boden 
Prüfen von Schutzauflagen, Sparsamer Umgang mit Boden, Schutz der natürlichen Boden-
funktion, Schutz und Wiederverwendung der Böden. 
Immissionsschutz 
Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen (Lärm), aber besonderer Belang 
Kinderlärm der benachbarten Schule / Sporthalle. 
 

2 Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen 

2.1 Umweltzustand in dem vom Bebauungsplan erheblich beeinflussten Gebiet 

Die in der Umweltprüfung zu berücksichtigenden Einzelbelange des Natur- und Umweltschut-
zes entsprechend § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden in der folgenden Übersicht hinsichtlich ihrer 
Betroffenheit und ihres Zustandes in dem vom Bebauungsplan erheblich beeinflussten Gebiet 
beschrieben. 

 Das vom Bebauungsplan erheblich beeinflusste Gebiet ist der Geltungsbereich. Soweit bei 
einzelnen Umweltbelangen gebietsübergreifende Auswirkungen entstehen, wird darauf im 
Einzelfall eingegangen. 

Der Analyse des Umweltzustands liegen insbesondere Daten aus dem Portal umweltka-
ten.mv-regierung.de sowie ergänzende Bestandsaufnahmen im Gelände zugrunde. 

Tabelle 2 

Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Um-
fang) 

Beschreibung / Rechtsgrundlage 

Erhaltungsziele und Schutzzweck der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (FFH) u. Europäischen Vogel-
schutzgebiete 1 

Nein, im Geltungsbereich befin-
den sich keine internationalen 
Schutzgebiete. 

Im 500-m-Untersuchungsraum 
befinden sich internationale 
Schutzgebiete.  

Weitere Schutzgebiete in Ent-
fernungen über 1600m  

FFH DE 2733-401;  

FFH DE 2533-301;  

SPA DE 2733-301, 

BNatSchG, NatSchAG M-V, FFH-Er-
lass MV  
 

SPA DE 2732-473; „Mecklenburgi-
sches Elbetal“ in 240m Entfernung 
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Um-
fang) 

Beschreibung / Rechtsgrundlage 

Nationale Schutzgebiete  
(Nationalparke, Biosphärenreservate) 

ja, im Geltungsbereich befin-
den sich nationale Schutzge-
biete.  

BRN 3 Entwicklungszone „Biosphä-
renreservat Flusslandschaft Elbe 
Mecklenburg-Vorpommern“ - Lkrs. 
Ludwigslust-Parchim  

Schutzgebiete und Schutzobjekte des 
Naturschutzes nach Landesnatur-
schutzgesetz (NSG, LSG, Naturparke, 
Naturdenkmale, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Geschützte Bio-
tope/Geotope, Alleen und Baumreihen) 

Nein, nach derzeitigem Kennt-
nisstand befinden sich im Gel-
tungsbereich keine nach § 20 
NatSchAG M-V gesetzlich ge-
schützten Biotope. 

 

Alleen und Baumreihen nach 
§ 19 NatSchAG M-V   

 

Biotope nach § 20 NatSchAG M-V 

200m Wirkradius  

keine 

 

 

 

keine 

gesetzlich geschützte Bäume, nach 
Baumschutzsatzung/Verordnung ge-
schützte Bäume o. Großsträucher 

Nein, im Geltungsbereich befin-
den sich keine geschützten 
Bäume  

§ 18 NatSchAG M-V 

 

Gewässerschutzstreifen 

und Waldabstand 

Nein, nicht betroffen  § 29 NatSchAG M-V 

§ 20 LWaldG 

Wald Nein, nicht betroffen § 2 LWaldG 

Tiere und Pflanzen, einschließlich ihrer 
Lebensräume 

Ja, im Geltungsbereich sind Pflanzen, Tiere oder Lebensräume dieser 
betroffen.  

Im Geltungsbereich sind  

 überwiegend Ruderalflur der ehemaligen Kleingartenanlage, 
sowie 

 befestigte / unbefestigte Verkehrsflächen  

 Freiflächen der Sporthalle / Schule 

 Kleingarten      anzutreffen.  

Faunistische Kartierungen erfolgten nicht  

Bewertung den Arten- und Biotopschutz: Bereich mit geringer 
Schutzwürdigkeit. 

Artenschutz (§§44ff BNatSchG, §§12ff 
FFH-RL, §§5ff VS-RL) 3 

Nein, im Geltungsbereich nicht betroffen.  

Geschützte Arten mit Brut und Nahrungsraum nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht betroffen. 

Boden Ja, durch Versiegelung und Umbau anthropogen vorbelasteter Böden 
(Kleingartenanlage mit Bebauung).  

Sandige diluviale Böden des norddeutschen Binnentieflandes, hier 
Sande grundwasserbestimmt (Sand-Gley (Rostgley) 

Bewertung des Bodenpotenzials: im Geltungsbereich regional 
weit verbreitete, durch Nutzung veränderte Böden, geringe bis 
mittlere Schutzwürdigkeit aus Sicht der Landschaftsrahmenpla-
nung. 

Grundwasser 

 

 

 

 

Oberflächengewässer 

 

Ja, Grundwasser kann indirekt betroffen sein: 

Lockergesteins-GWL, Flurabstand des obersten GWL < 2 m, GW ge-
genüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen gering geschützt 

Tiefe Süß-/Salzwassergrenze-Abfrage Tiefenlage: -10 

Festgesetzte Trinkwasserschutzzonen sind nicht vorhanden. 

Nein, Oberflächenwasser sind am Geltungsbereich nicht vorhanden  

Einzugsbereich - LAWA-Route: 5936379390 Sude von Pegel Garlitz 
bis Graben aus Quassel 

Bewertung: großräumig betrachtet Bereich mit sehr hoher 
Schutzwürdigkeit des Grundwassers 

Klima und Luft Ja, Klima / Luft können im lokalen Maßstab durch Vergrößerung der 
Siedlungsfläche und dem Baukörper betroffen sein: 

- maritim geprägtes Binnenplanarklima, vorherrschend Westwindlagen 

- geringe regionale u. örtliche Grundbelastung mit Luftschadstoffen, 
Lokale, teilweise temporäre Emissionen von Stäuben und Ammoniak 
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Um-
fang) 

Beschreibung / Rechtsgrundlage 

resultieren v.a. aus der landwirtschaftlichen Viehhaltung sowie der 
Düngung und Bodenbearbeitung. 

- Die im Untersuchungsraum vorhandene geringe Reliefenergie und 
die vorhandenen Bauflächen lassen Kaltluftströmungen in Richtung 
auf die Wohngebiete der Stadt Lübtheen nicht erwarten. 

Bewertung Klima / Luft: geringes bioklimatisches Belastungspo-
tenzial, geringe lufthygienische Belastung 

Wirkungsgefüge der Komponenten des 
Naturhaushaltes 

Ja, Wirkungsgefüge, Wechselbeziehungen können betroffen sein:  

Wirkungsgefüge können sehr umfassend und vielfältig sein, so dass 
sich die Beschreibung auf die örtlich wesentlichen Sachverhalte be-
schränken muss. 

Typische Wirkungsgefüge und Wechselbeziehungen sind: 

Zusammenhang von hoher Versickerungsleistung des Bodens, im Zu-
sammenwirken mit der Struktur und Verdunstungsleistung der Vege-
tation, und dem Vermögen des Landschaftshaushaltes Nieder-
schlagswasser zurückzuhalten und die Fließgewässer von Hochwas-
serereignissen zu entlasten. 

Zusammenhang zwischen örtlichem Kleinklima und Vegetationsstruk-
tur / Bebauung der Landschaft. Verlust der kleinklimatischen Aus-
gleichsfunktion von Freiflächen und Wärmeakkumulation durch Be-
bauung. 

Landschaft (landschaftliche Freiräume, 
Landschaftsbild) 

Aufgrund der angrenzend vorhandenen Bebauung sind landschaftli-
che Freiräume entsprechend der landesweiten Erfassung nicht betrof-
fen. 

Ja, der B-Plan kann durch Bebauung Veränderungen des Land-
schaftsbildes hervorrufen, die folgenden Bereich betreffen: 

Landschaftsraum „Niederung der Rögnitz“: (LB 18) Tal mit sehr flach 
geneigten Hängen, dichtes Netz von Fließgewässern; zahlreiche Al-
leen, Hecken, Restwaldflächen, welche die intensiv genutzten Acker- 
und Grünlandflächen gliedern; niederungstypisch ausgeprägte Nut-
zungsvielfalt; Stadt Lübtheen mit markanter Silhouette und umfang-
reichem Straßenbaumbestand; in hohem Maße schützenswertes 
Landschaftsbild. Landschaftsraum mit insgesamt sehr hoher Bedeu-
tung des Landschaftsbildes. 

Lokal ist das Landschaftsbild geprägt durch die Lage am Rand von 
Lübtheen im Bereich zwischen Gewerbegebiet und Wohnbebauung.  

Bewertung des Landschaftsbildes am Ort des B-Plans: Land-
schaftsraum mit insgesamt hoher Schutzwürdigkeit des Land-
schaftsbildes, örtlich hohe Vorbelastungen durch benachbarte / 
vorhandene Nutzung. 

Biologische Vielfalt Ja, biologische Vielfalt kann durch Lebensraumverlust betroffen sein: 

Biologische Vielfalt“ umfasst die Variabilität unter Organismen jegli-
cher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige 
aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen 
sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwi-
schen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme (Art. 2 (2) Biodiversi-
tätskonvention). 

Die Beurteilung der biologischen Vielfalt kann nur naturraumgebunden 
erfolgen und hat die natürlichen Verhältnisse sowie Einflüsse des 
Menschen auf die Vielfalt an Standorten und Biotopen zu berücksichti-
gen. Dabei wird die vom LUNG M-V übermittelte Biodiversitäts-Check-
liste berücksichtigt. 

Für die Situation im 500-m-Untersuchungsraum sind Biotope der Ag-
rarlandschaft (Grünland, Acker) mit langjähriger Nutzungskontinuität 
sowie Nadelforste und Flurgehölze prägend. Weiterhin sind vor allem 
Siedlungsbiotope vorhanden. Vielfalt und Alter (Reifegrad) der Öko-
systeme sprechen außerhalb der Ortslage für eine hohe Artenvielfalt 
an Tieren und Pflanzen.  

Überörtliche Verbundräume und funktionale Beziehungen: Lübtheen 
liegt im Randbereich des Elbetals als einer Leitlinie für den Vogel-
zug, außerhalb der Bereiche mit hoher Dichte des Vogelzugs.  
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Umweltbelang Betroffenheit1 (ja/nein, Um-
fang) 

Beschreibung / Rechtsgrundlage 

Örtliche Verbundräume und Beziehungen bestehen bei der Brutvogel-
fauna durch funktionale Beziehungen zwischen Brutplätzen und 
Äsungsflächen bzw. Jagdräumen, die sich auch über den Geltungs-
bereich erstrecken. (Überflug) 

Menschen, menschliche Gesundheit, 
Bevölkerung 

Ja, Wohnbereiche können durch Immissionen betroffen sein: 

Benachbarte Wohnbebauung, entlang der L06 und südlich liegend, 
sonst nördlich Gewerbe.  

Westlich an der L06 Schulstandort 

Kultur- und sonstige Sachgüter (z.B. 
Boden- und Baudenkmale) 

Nein, im Geltungsbereich befinden sich keine Kultur- oder sonstigen 
Güter. 

Archäologische Fundplätze sind als Bodendenkmale im Sinne des § 2 
Abs. 5 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Denkmalschutzgesetz - DSchG M-V) vom 
06.01.1998 zu betrachten und unterliegen daher dem Schutz dieses 
Gesetzes.  

Wenn bei Erarbeiten kultur- und erdgeschichtliche Bodenpfunde oder 
Befunde (etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Verfärbungen, Kno-
chen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §11 des Denkmalschutzge-
setzes (DSchG M-V) die Entdeckung der unteren Denkmalschutzbe-
hörde anzuzeigen und die Entdeckungsstätte fünf Werktage nach Zu-
gang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Wo-
che zu erhalten, um so eine baubegleitende Beobachtung zu organi-
sieren zu können.  

Vermeidung von Emissionen Ja, durch das Planvorhaben können Auswirkungen durch Emissionen 
im Rahmen der erweiterten Wohnbauflächen entstehen, deren Aus-
wirkungen aber als unwesentlich einzustufen sind. 

Ja, auf das Gebiet könnten Emissionen einwirken (Schule / Gewerbe) 

Sachgerechter Umgang mit Abwässern Ja, im geplanten Baugebiet fal-
len Abwässer an. 

LWaG (Pflicht zur ordnungsgemä-
ßen Abwasserbeseitigung) 

Sachgerechter Umgang mit Abfällen Ja, das Aufkommen an entsor-
gungspflichtigen Abfällen wird 
erhöht. 

 

AbfG (Pflicht zur Abfallvermeidung, 
zur Abfallverwertung und zur ge-
meinwohlverträglichen Abfallbeseiti-
gung) 

Nutzung erneuerbarer Energien / effizi-
ente Nutzung von Energie 

Nein, das Planvorhaben dient 
nicht vordringlich der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien. 

Soweit derartige Anlagen im Gel-
tungsbereich errichtet und betrieben 
werden sollen, sind ggf. gesonderte 
Genehmigungsverfahren durchzu-
führen. 

Darstellungen von Landschaftsplänen Nein, kein Landschaftsplan vor-
handen. 

 

Darstellungen anderer Umwelt-Fach-
pläne 

Nein  

Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in 
Gebieten, in denen durch Rechtsver-
ordnung festgesetzte Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden 

Nein  

Wechselwirkungen zwischen den ein-
zelnen Belangen der Schutzgüter 
Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Mensch, Kultur- und sons-
tige Sachgüter 

Nein Siehe unter Emissionen 

1 Betroffenheit = sachliche Betroffenheit bzw. räumliche Überschneidung mit dem vom Plan erheblich beeinflussten 
Gebiet; bei Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäischen Vogelschutzgebieten, die ggf. eine 
gesonderte Prüfung erfordern, räumliche Überschneidung mit dem Wirkungsbereich des Plans. 
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung und bei Nichtdurchführung der Planung 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Tabelle 3 

Umweltbelang Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Erhaltungsziele / Schutzzweck der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH) u. Europäischen Vogelschutzge-
biete 1 

keine positiven Auswirkungen, da langfristige Entwicklung zu 
Wald nicht förderlich für die Artenvielfalt , die Zwischenphase 
der Halboffenlandschaft , oder extensives Grünland sind we-
sentlich artenreicher. 

Nationale Schutzgebiete  
(Nationalparke, Biosphärenreservate) 

Ggf. langfristig Nichtnutzung, Ödland wird Wald 

Schutzgebiete und Schutzobjekte des Na-
turschutzes nach Landesnaturschutzge-
setz (NSG, LSG, Naturparke, Naturdenk-
male, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Geschützte Biotope/Geotope, Alleen 
und Baumreihen) 

Ggf. langfristig Nichtnutzung, Ödland wird Wald 

gesetzlich geschützte Bäume, nach 
Baumschutzverordnung / -satzung ge-
schützte Bäume o. Großsträucher 

nicht relevant 

Gewässerschutzstreifen und Waldabstand nicht relevant  

Tiere und Pflanzen, einschließlich ihrer 
Lebensräume 

Weiterhin sporadische statt kontinuierliche Störung 

Artenschutz (§§44ff BNatSchG, §§12ff 
FFH-RL, §§5ff VS-RL)  

Erhaltung der Lebensräumen und sporadische statt kontinu-
ierliche Störung, langfristig Verringerung der Artenvielfalt  

Fläche und Boden Erhaltung offener Böden 

Grund- und Oberflächenwasser Erhaltung offener Böden 

Klima und Luft nicht relevant, da zu geringe Größe 

Landschaft (landschaftliche Freiräume, 
Landschaftsbild) 

Erhaltung von unbebauter Landschaft 

 

Menschen, menschliche Gesundheit, Be-
völkerung 

nicht relevant für die Natur  

Kultur- und sonstige Sachgüter (z.B. Bo-
den- und Baudenkmale) 

nicht relevant 

Vermeidung von Emissionen Bau,- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen werden ver-
mieden 

Sachgerechter Umgang mit Abwässern Abwässer entfallen, kein zusätzlicher Anfall gebündelter Nie-
derschlagswässer 

Sachgerechter Umgang mit Abfällen vor Ort produzierte Abfälle entfallen 

 

Voraussichtliche Merkmale und Auswirkungen des Baugebiets entsprechend den geplanten 
Festsetzungen 

Es erfolgen lagekonkrete Festsetzungen zu Verkehrsflächen aber nicht zu den Baukörpern. 

Bei Ausschöpfung der Festsetzungen kann voraussichtlich von folgenden Auswirkungen des 
Baugebietes ausgegangen werden: 

 Überbauung mit Gebäuden, Versiegelung und sonstige durchlässige Befestigung von Flä-
chen. 
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 Versickerungsmöglichkeiten des anfallenden Niederschlagswassers der Dachflächen und 
der Verkehrs- und Lagerflächen innerhalb des / am Plangebiet sind ökologisch wünschens-
wert.  

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Für die vom Bebauungsplan betroffenen Umweltbelange wird in der folgenden Übersicht eine 
prognostische Beschreibung der voraussichtlichen Planungsauswirkungen und, soweit mög-
lich, eine Bewertung (Einschätzung über die Erheblichkeit) der Auswirkungen vorgenommen. 

Tabelle 4 

Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung  erheblich 
(ja / nein) 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 
der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (FFH) u. Eu-
ropäische Vogelschutzgebiete 1 

Natura 2000- Gebiete werden nicht überplant / beeinträchtigt. Nein 

Nationale Schutzgebiete  
(Nationalparke, Biosphärenre-
servate) 

Im Geltungsbereich befinden sich nationalen Schutzgebiete. Ja 

Schutzgebiete und Schutzob-
jekte des Naturschutzes nach 
Landesnaturschutzgesetz 
(NSG, LSG, Naturparke, Natur-
denkmale, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Ge-
schützte Biotope/Geotope, Al-
leen und Baumreihen) 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Schutzobjekte. 

Biosphärenreservat 

Nein 

Nach NatSchAG M-V, Baum-
schutzverordnung / -satzung 
geschützte Bäume o. Groß-
sträucher 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Schutzobjekte. Nein 

Wald Es befindet sich kein Wald im / am Geltungsbereich.  Nein 

Tiere und Pflanzen, einschließ-
lich ihrer Lebensräume 

Im Geltungsbereich werden  Pflanzen, (Tiere)  und die Lebens-
räume beeinflusst. 

Ja 

Boden Teilweiser Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Ab-
trag des belebten Oberbodens und Versiegelung im Bereich 
der Bauflächen.  

Verdichtungen und damit teilweiser Einschränkung der natürli-
chen Bodenfunktionen der verbleibenden unversiegelten Frei-
flächen 

Ja 

Grund- und Oberflächenwasser Versiegelte Baufläche mit Verlust der Versickerungsfunktion 
des Bodens und Erzeugung höher Abflüsse von versiegelten 
Flächen bei starken Niederschlagsereignissen, Tauwetter 
usw., bei gleichzeitiger guter Versickerungsmöglichkeit.  

Bei ordnungsgemäßem Betrieb, Überwachung geringer Ver-
schmutzung des Oberflächenwassers keine schädliche Verun-
reinigung des Grundwassers. Näheres zum Erfordernis der 
Klärung und Art der Versickerung der Oberflächenwässer re-
gelt die Erschließungsplanung.  

Ja  

 

 

 

 

 

Klima und Luft Lokale Vergrößerung des kleinklimatischen Belastungsraums 
durch Vergrößerung von Siedlungsfläche. Keine Beeinträchti-
gung lokal klimarelevanter Luftaustauschbeziehungen. 

Siehe auch unter Vermeidung von Emissionen. 

Nein 

Wirkungsgefüge der Kompo-
nenten des Naturhaushaltes 

Das Vermögen des Landschaftshaushaltes, Niederschlags-
wasser zurückzuhalten wird durch Anlage versiegelter Fläche 
beeinträchtigt.  

Keine Beeinträchtigung lokal klimarelevanter Luftaustauschbe-
ziehungen. 

Verlust der Lebensräume ist kompensierbar. 

Nein 
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Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung  erheblich 
(ja / nein) 

Landschaft (Landschaftsbild) Die geplante Bebauung schafft einen neuen inneren Randbe-
reich in der Ortslage. Durch weitere Überbauung geht der bis-
herige Charakter der Fläche als zur Zeit ungenutzter Freiraum 
zwischen der Bebauung verloren. Die kulturlandschaftlich ge-
prägte Eigenart, Vielfalt und Schönheit des Landschaftsbildes 
durch das Baugebiet wird verändert.  

Nein 

Biologische Vielfalt Ortsrandlage 

geschützte Arten sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
betroffen. 

Nein 

Menschen, menschliche Ge-
sundheit, Bevölkerung 

Siehe bei Vermeidung von Emissionen 

 

Nein 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
(z.B. Boden- und Baudenk-
male) 

Im Geltungsbereich werden keine archäologischen Fundplätze 
vermutet. 

Baubegleitende Beobachtung und mögliche Bauverzögerung 
beachten. 

Nein 

Vermeidung von Emissionen Durch das Baugebiet entstehen nur geringe Emissionen von 
Lärm, Schadstoff und Licht. 

Nein 

Sachgerechter Umgang mit Ab-
wässern 

Schmutzabwasser wird dem zentralen Abwassersystem zuge-
führt. 

Unbelastetes Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern.  

Nein 

Sachgerechter Umgang mit Ab-
fällen 

Siedlungsabfälle werden über kommunale Abfallentsorgung im 
Gebiet abgeführt. 

Nein 

Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Belangen der 
Schutzgüter Tiere/Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Mensch, Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

Unter „Vermeidung von Emissionen“ wurde dargelegt, dass an-
lagebedingt geringe Emissionen entstehen können.  

Nein 

 

Berücksichtigung der Umweltschutzbelange nach §1a BauGB 

 NATURA-2000: nicht betroffen 

 Bodenschutz: Das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wurde weitest-
gehend berücksichtigt. Es stehen keine reinen Innenbereichsflächen zur Verfügung. 

 Zur Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz wurde eine 
Eingriffs- / Ausgleichsplanung erstellt und in der Begründung dokumentiert. Es werden 
entsprechende Festsetzungen für Maßnahmen zum Ausgleich getroffen.  

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte bei Nichtnutzung eine Bewaldund einsetzen, aber 
auch eine Wiederaufnahme einer landwirtschaftlichen,- gärtnerischen Nutzung ist möglich.  

Relevante Umweltbe- und entlastungen sind nicht zu erwarten.  

Rücksichtnahmepflicht agrarstruktureller Belange 

Für Maßnahmen für die Kompensation werden keine landwirtschaftlichen Flächen entzogen, 
da die Umwandlung von Acker in Grünland vorgesehen ist. 

direkte und etwaige indirekte, sekundäre, kumulative, grenzüberschreitende positive oder ne-
gative Auswirkungen des geplanten Vorhabens auch auf Ebene der Europäischen Union oder 
auf Bundes-, Landesebene  

 nicht relevant, keine grenzüberschreitende Auswirkungen zu erwarten 
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Auswirkung die auf Grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 

 nicht relevant, zulässige Vorhaben lassen keine Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Ka-
tastrophen erwarten 

 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen 

In der Begründung zum B-Plan werden Vorkehrungen und Maßnahmen zur Vermeidung, Min-
derung und zum Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes dargelegt. Dazu gehören folgende Maßnahmen: 

 Bei den Bodenarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen des Bodenschutzes, zu be-
rücksichtigen. Der kulturfähige Oberboden (teilweise ca. 0,2 m starke Oberbodenschicht) 
ist vor der Herstellung der Baukörper zu beräumen, auf Mieten fachgerecht zwischenzula-
gern und soweit im Umfang möglich zum Wiedereinbau als Vegetationstragschicht auf den 
zu begrünenden Flächen oder zum Ausgleich der Bodenbewegungen zu verwenden. 

 Beim Straßenbau sind die geplanten Bauflächen und die mögliche Erweiterungsfläche vor 
Verdichtungen (Lagern / Befahren) zu schützen.  

 Ein Befahren (außer zur Flächenpflege) der mögliche Erweiterungsfläche ist mit festen 
Einbauten (Poller / Zaun) zu verhindern. 

 Zufahrten, Stellflächen und andere befestigte Freiflächen sollten zur Verminderung der auf 
befestigten Flächen anfallenden Niederschlagsmenge mit versickerungsfähigen Bodenbe-
lägen hergestellt werden.  

 Beim Umgang mit Leichtflüssigkeiten und anderen wassergefährdenden Stoffen sind die 
einschlägigen Vorschriften einzuhalten und insbesondere Verunreinigungen des Bodens 
auszuschließen. 

 Zur Minderung von Auswirkungen auf das Landschaftsbild und zur Verbesserung der bio-
logischen Vielfalt dient die Festsetzung der Umwandlung einer Abpflanzung an der nördli-
chen Grenze zum Ackerland.  

 Bäume dürfen auch im Traufbereich nicht geschädigt werden. Dies ist insbesondere bei 
Baumaßnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen Bestim-
mungen zum Baumschutz auf Baustellen zu berücksichtigen. Befestigungen, Tiefbauar-
beiten u.ä. im Traufbereich der geschützten Bäume müssen grundsätzlich vermieden wer-
den. Ausnahmen beim Baumschutz bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde. 
 

Maßnahmen zum Ausgleich verbleibender erheblicher Auswirkungen 

Grünordnerische Maßnahmen im Geltungsbereich 

 Es erfolgen Festsetzungen zum Ausgleich, die auch zum Schutz des Landschaftsbildes 
wirksam werden. 

 

Grünordnerische Maßnahmen im Gemeindegebiet 

 Es erfolgen Festsetzungen zum Ausgleich, die auch dem Artenschutz und dem notwendi-
gen Ersatz des Ödlandes dienen. 

 

Um die Entwicklungsziele zu erreichen, sind folgende Anforderungen bei der Pflanzung und 
Pflege zu beachten: Die Fertigstellung der Pflanzung ist bei Austrieb der Gehölze in der auf 
die Pflanzung folgenden Vegetationsperiode abnahmefähig. Im Pflanzjahr und den beiden 
Folgejahren ist bei Bedarf zu wässern und der Krautaufwuchs der Pflanzscheiben zu entfer-
nen. Es ist insgesamt eine zweijährige Entwicklungspflege erforderlich.  
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2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Als alternative Planungsmöglichkeiten kommen nur solche in Betracht, mit denen die mit der 
Bauleitplanung verfolgten städtebaulichen Ziele gleichfalls mit einem verhältnismäßigen Auf-
wand erreicht werden können. Die Alternativenprüfung bei der Planerarbeitung sowie im Pro-
zess der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Abwägung ergab, dass alternative Planungsmög-
lichkeiten aufgrund der Grenzziehung von Schutzgebieten seitens der Naturschutzbehörden 
nicht bestehen. 

2.5 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Eine Prüfung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote, insbesondere solche 
nach § 44 BNatSchG entgegenstehen ist innerhalb des Bauleitplanverfahrens notwendig. Be-
standserfassungen sind aber nur erforderlich, wenn ein möglicher artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestand auf andere Art und Weise nicht rechtssicher bestimmt werden kann.  

Anlagenbedingt und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Die Intensität der Arbeiten ist mit der derzeitig möglichen Nutzung der unmittelbar angrenzen-
den Flächen gleichzusetzen. Aufgrund der Lage der benachbarten Flächen ist die Nutzung der 
Flächen nicht als Beeinträchtigung zu bewerten. Die Intensität der Arbeiten ist nicht mit der 
derzeitigen aufgegebenen Nutzung (Kleingarten), aber mit der im rechtswirksamen F-Plan zu-
lässigen Nutzung gleichzusetzen. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Die baubedingten Beeinträchtigungen umfassen die Errichtung von befestigten Flächen und 
Gebäuden, sowie Freiflächen für die Freizeitgestaltung. Entsprechend sind diese Arbeiten als 
zeitlich befristete zusätzliche Beeinträchtigung zu bewerten.  

Die in M-V vorkommenden Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie wurden 
auf Ihre Relevanz geprüft. Die überwiegende Mehrzahl der Arten ist für den vorliegenden 
rechtskräftigen B- Plan nicht relevant.  

 
Tabelle 5 
In Mecklenburg-Vorpommern lebende, durch Aufnahme in den Anhang II/IV der FFH-Richtlinie „streng geschützte“ Pflanzen 
und Tierarten“ 

Gruppe wiss. Artname deutscher Artname 

A II 

FFH- 

RL 

FFH 

RL 
Bemerkungen zum Lebensraum 

Gefäßpflanzen Angelica palustris Sumpf-Engelwurz I
I 

IV nasse, nährstoffreiche Wiesen 

Gefäßpflanzen Apium repens Kriechender Scheiberich I
I 

IV Stillgewässer 

Gefäßpflanzen Cypripedium calceolus Frauenschuh I
I 

IV Laubwald 

Gefäßpflanzen Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte *
I 

IV Sandmagerrasen 

Gefäßpflanzen Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut I
I 

IV Niedermoor 

Gefäßpflanzen Luronium natans Schwimmendes Frosch-
kraut 

II IV Gewässer 

Moose Dicranum viride Grünes Besenmoos I
I 

 Findlinge, Wald 

Moose Hamatocaulis vernico-
sus 

Firnisglänzendes Sichel-
moos 

I
I 

 Flach- und Zwischenmooren,  Nasswiesen 

Molusken Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke I
I 

IV Sümpfe/ Pflanzenreiche Gewässer 

Molusken Vertigo angustior Schmale Windelschne-
cke 

I
I 

 Feuchte Lebensräume, gut ausgeprägte 
Streuschicht 

Molusken Vertigo geyeri Vierzähnige Windel-
schnecke 

I
I 

 Reliktpopulationen 

Molusken Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschne-
cke 

I
I 

 Feuchtgebiete vorwiegend Röhrichte und 
Großseggenriede 

Molusken Unio crassus Gemeine Flussmuschel I
I 

IV Fließgewässer 

Libellen Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer  IV Gewässer 

Libellen Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer  IV Bäche 

Libellen Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer  IV Teiche 

Libellen Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer  IV Teiche 

Libellen Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer I
I 

IV Hoch/Zwischenmoor 
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Gruppe wiss. Artname deutscher Artname 

A II 

FFH- 

RL 

FFH 

RL 
Bemerkungen zum Lebensraum 

Libellen Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle  IV ? 

Käfer Cerambyx cerdo Heldbock I
I 

IV Alteichen über 80 Jahre 

Käfer Dytiscus latissimus Breitrand I
I 

IV stehende Gewässer 

Käfer Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

II I
V 

Gewässer 

Käfer Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer *I
I 

I
V 

Wälder/Mulmbäume 

Käfer Lucanus cervus Hirschkäfer II  Eichen (Alt-Totbäume) 

Käfer Carabus menetriesi Menetries`Laufkäfer *I
I 

  

Falter Lycaena dispar Großer Feuerfalter II I
V 

Moore, Feuchtwiesen 

Falter Lycaena hele Blauschillernder Feuer-
falter 

II I
V 

Feuchtwiesen /Quellflüsse 

Falter Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärme  I
V 

Trockene Gebiete/Wald 

Fische Acipenser sturio Europäischer Stör II  Gewässer 

Rundmäuler Petromyzon marinus Meerneunauge II  Gewässer 

Rundmäuler Lampetra fluviatilis Flussneunauge II  Gewässer 

Rundmäuler Lampetra planeri Bachneunauge II  Gewässer 

Lurche Bombina bombina Rotbauchunke II I
V 

Gewässer/Wald 

Lurche Bufo alamita Kreuzkröte  I
V 

Sand/Steinbrüche 

Lurche Bufo viridis Wechselkröte  I
V 

Sand/Lehmgebiete 

Lurche Hyla arborea Laubfrosch  I
V 

Hecke/Gebüsch/Waldränder/Feuchtgebiet 

Lurche Pelobates fuscus Knoblauchkröte  I
V 

Sand/Lehmgebiete 

Lurche Rana arvalis Moorfrosch  I
V 

Moore/Feuchtgebiete 

Lurche Rana dalmatina Springfrosch  I
V 

Wald/Feuchtgebiete 

Lurche Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch  I
V 

Wald/Moore 

Lurche Triturus cristatus Kammmolch II I
V 

Gewässer 

Kriechtiere Coronela austriaca Schlingnatter  I
V 

Trockenstandorte /Felsen 
Kriechtiere Emys orbicularis Europäische Sumpf-

schildkröte 
II I

V 
Gewässer/Gewässernähe 

Kriechtiere Lacerta agilis Zauneidechse  I
V 

Hecken/Gebüsche/Wald 

Meeressäuger Phocoena phocoena Schweinswal II I
V 

Ostsee 

Meeressäuger Halichoerus grypus Kegelrobbe II  Ostsee 

Meeressäuger Phoca vituina Seehund II  Ostsee 

Fledermäuse Barbastela barbastel-
lus 

Mopsfledermaus II I
V 

Kulturlandschaft/Wald/Siedlungsgeb. 
Fledermäuse Eptesicus nilssonii Nordfledermaus  I

V 
Kulturlandschaft/Wald/Siedlungsgeb 

Fledermäuse Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus  I
V 

Kulturlandschaft/Wald/Siedlungsgeb 

Fledermäuse Myotis brandtii Große Bartfledermaus  I
V 

Kulturlandschaft/Gewässer 

Fledermäuse Myotis dasycneme Teichfledermaus II I
V 

Gewässer/Wald 

Fledermäuse Myotis daubentonii Wasserfledermaus  I
V 

Gewässer/Wald 

Fledermäuse Myotis myotis Großes Mausohr II I
V 

Wald 

Fledermäuse Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus  I
V 

Kulturlandschaft/Siedlungsgeb 
Fledermäuse Myotis nattereri Fransenfledermaus  I

V 
Kulturlandschaft/Wald 

Fledermäuse Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler  I
V 

Wald 

Fledermäuse Nyctalus noctula Abendsegler  I
V 

Gewässer/Wald/Siedlungsgeb 

Fledermäuse Pipistrelus nathusii Rauhhautfledermaus  I
V 

Gewässer/Wald 

Fledermäuse Pipistrellus pipistrel-
lus 

Zwergfledermaus  I
V 

Kulturlandschaft/Siedlungsgeb 

Fledermäuse Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus  I
V 

Kulturlandschaft/Siedlungsgeb 

Fledermäuse Plecotus auritus Braunes Langohr  I
V 

Kulturlandschaft/Wald/Siedlungsgeb 

Fledermäuse Plecotus austriacus Graues Langohr  I
V 

Kulturlandschaft/Siedlungsgeb 

Fledermäuse Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus  I
V 

Kulturlandschaft/Siedlungsgeb 

Landsäuger Canis lupus Wolf *I
I 

I
V 

 

Landsäuger Castor fiber Biber II I
V 

Gewässer 

Landsäuger Lutra lutra Fischotter II I
V 

Gewässer / Land 

Landsäuger Muscardinus avelanar-
ius 

Haselmaus  I
V 

Mischwälder mit Buche /Hasel 

*prioritäre Art 
fett gedruckte Arten können aufgrund des Lebensraumes, oder des Aktionsradius als betroffen nicht ausgeschlossen 

werden kursiv geschriebene Arten sind bereits aufgrund des Lebensraumes als betroffen auszuschließen 

Für die nachfolgend aufgeführten verbleibenden Arten, die im Gebiet vorkommen könnten, 
wird primär geprüft, ob die geplanten Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbereitenden 
Handlungen geeignet sind, diesen Arten gegenüber Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
auszulösen.  
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Für die nachfolgend aufgeführten verbleibenden Arten, die im Gebiet vorkommen könnten, 
wird primär geprüft, ob die geplanten Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbereitenden 
Handlungen geeignet sind, diesen Arten gegenüber Verbotstatbestände des § 44  

Säugetiere 

Wolf 

Eine Betroffenheit aufgrund der Ortslage und der hohen vorhandenen Störfaktoren ist auszu-
schließen. 

Fischotter / Biber 

Der Fischotter / Biber ist entsprechend Rasterkartierung (FFH- Gebiet DE 2533-301 „Sude mit 
Zuflüssen“) aufgezeigt. Aufgrund der als Insel eingekapselten Lage ist bei Wanderbewegun-
gen entlang des Lübtheener Baches ein abschwenken von der Ortslage Lübtheen (zu lange 
verrohrte Strecken / Prädatoren / Störungen durch dichte Bebauung) nicht gegeben und damit 
eine Betroffenheit innerhalb dieser Insel auszuschließen. 

Fledermäuse 

Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen in den Randbereichen besteht potenziell auch 
eine Bedeutung für die Artengruppe der Fledermäuse.  

Die Bedeutung als potenzielles Nahrungshabitat ist gegeben. Aufgrund der Eigenart des Vor-
habens schränkt sich bau-, und betriebsbedingt die mögliche Funktion des Untersuchungsge-
bietes als Nahrungs- und Jagdhabitat für Fledermäuse ein.  

Höhlenbäume sind nicht vorhanden. Das vorhandene Gebäude (Schuppen) besitzt keine Eig-
nung als Lebensraum oder Quartier. 

Die Beeinträchtigung durch die Umstrukturierung des Gebietes kann als nicht erheblich einge-
stuft werden. 

Wanderkorridore 

Die Lage schließt die Eignung als Wanderkorridor aus. 

Reptilien  

Das Vorhabengebiet besitzt aktuell nur eine untergeordnete Bedeutung als Habitat für Repti-
lien. Das Vorkommen der Zauneidechse, der Waldeidechse und Blindschleiche als bodenstän-
dige Arten sind potenziell zu erwarten. 

Solange das Vorkommen von Reptilien nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, ist als 
Vermeidungsmaßnahme eine Bauzeitenregelung (Beginns der Baufeldfreimachung ab 15. Au-
gust bis Anfang Oktober) und ein Absuchen und Kontrollieren des Plangebietes vor Baubeginn 
auf Reptilien und Amphibien vorzusehen (eine vorgezogene Kartierung wird empfohlen). Ge-
fangene Tiere sollen in angrenzende Bereiche außerhalb des Geltungsbereiches ausgesetzt 
werden. 

Dabei ist folgende Vorgehensweise einzuhalten: 
Kontrolle der Maßnahmenfläche und Abfangen von Tieren vor Baubeginn. 
Das Plangebiet ist spätestens ab Ende März bis September bei geeigneten Witterungsbedin-
gungen durch einen Artexperten (vorab Anzeige an und Bestätigung des Spezialisten durch 
das Biosphärenreservatsamt Schaafsee-Elbe erforderlich) intensiv auf Reptilien und Amphi-
bien abzusuchen. Werden Zauneidechsen vorgefunden, ist nachfolgend zu verfahren: 
Angetroffene Tiere sind ab April/ Mai vorsichtig mittels Hand-, Schlingen- oder Kescherfang zu 
ergreifen und in geeignete Lebensräume in einer max. Entfernung von bis zu 500 m außerhalb 
des Plangebietes auszusetzen. Für das Fangen sind so viele Fangtage anzusetzen, bis bei 
optimalen Witterungsbedingungen keine Tiere mehr aufzufinden sind. Ein zurückwandern der 
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Individuen in das Plangebiet ist durch Errichtung eines reptiliensicheren Schutzzaunes voll-
ständig um den Geltungsbereich auszuschließen, die Funktionstüchtigkeit des Schutzzaunes 
ist durchgehend während der Kontrolltätigkeit bis zum Abschluss der Bauarbeiten aufrechtzu-
erhalten. Der Schutzzaun hat nachfolgende Anforderungen zu erfüllen. (UV- und Witterungs-
beständigkeit, blickdicht, reißfest und formstabil, glatte Oberfläche (kein Monofilamentge-
webe), lückenloser Fugen- und Bodenschluss, lichte Zaunhöhe > 60 cm. Folie mind. 10 cm 
tief in den Boden einbinden, das Gewebe darf nichtig überkletterbar sein bzw. unterwandert 
werden, Stabilisierung durch Zaunpfosten, Abstand 2 bis 3 m, Anbringen der Folie auf der 
Außenseile in Bezug auf das Plangebiet (Holzpfosten können Überkletten werden). 
Umsetzungsflächen 
Die Umsetzungsflächen müssen sich innerhalb eines 500 m-Radius ausgehend vom Rand 
des Vorkommens befinden, da entsprechend § 44 Abs.5 BNatSchG ein Verstoß gegen Ver-
bote des Abs.1, Nr.3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen 
wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Abs.1 Nr.1 nicht vorliegt, soweit die Ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im raumilchen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Die nachfolgende Forderung des Naturschutzes ist zwar in sich unlogisch, aber besteht: 
Die (ortsnahen) Maßnahmenflächen dürfen nicht bereits von Reptilien besiedelt sein, d.h., vor 
Umsetzung ist die fehlende Besiedlung zu kontrollieren und nachzuweisen. 

Avifauna 

Es wird aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen unter Bezug auf Martin Flade1, eine Prü-
fung der Beeinträchtigung der Avifauna durchgeführt. (Potentialabschätzung) 
Es erfolgte die Abprüfung der relevanten Arten europäischen Vogelarten entsprechend: 
Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 
Arten des Artikels IV, Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie, 
Gefährdete Arten (Rote Liste M-V bzw. der BRD (Kategorie 0-3), 
Arten mit besonderen Habitatansprüchen (Horstbrüter, Gebäudebrüter, Höhlenbrüter, Koloni-
enbrüter, große Lebensraumausdehnung), 
Streng geschützte Vogelarten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung, 
in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistete Vogelarten, 
Arten, für die das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung trägt 
(mindestens 40% des gesamtdeutschen Bestandes oder mit weniger als 1000 Brutpaaren in 
M-V). 
Für alle anderen europäischen Vogelarten erfolgte eine pauschale gruppenweise Prüfung für: 
Überflieger ohne Bindung an den Vorhabensraum, 
Nahrungsgäste, bei denen die Nahrungsgrundlage nicht wesentlich eingeschränkt wird, 
ungefährdete, nicht bedeutsame Brutvogelarten ohne spezielle Habitatansprüche („Allerwelts-
arten“). 
 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Brutvogelarten 

Nachfolgend werden die potenziell2 im Untersuchungsgebiet (Vorhabensbereich und 50m im 
Umkreis) vorkommenden Brutvogelarten betrachtet. Die Arten könnten potenziell aufgrund ih-
rer Habitatansprüche dort vorkommen. 

Da im Nahbereich des Eingriffsraum Gebäude vorhanden sind, ist mit einem charakteristi-
schen Artenspektrum des Siedlungsraumes (Tendenz Industriegebiete) wie Bachstelze, Kohl-
meise, Rotkehlchen, Hausrotschwanz, aber auch siedlungsbewohnender Arten (Stare, Dros-
seln) zu rechnen.  
Von den Arten der Gebüsche (vermischter Übergangsbereich der benachbarten Gärten) sind 
durch das hohe Störpotential allenfalls Arten der Gebüsche wie Amsel, Singdrossel, Fitis und 
Gartengrasmücke als Nahrungsgast zu erwarten.  

                                                
1 Martin Flade, Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands IHW-Verlag 1994 

2 Martin Flade, Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands IHW-Verlag 1994 
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Es handelt sich fast ausschließlich um Arten, die außerhalb des eigentlichen zu überbauenden 
Gebietes vorkommen können. Die Nutzung des eigentlichen Vorhabengebietes ist unterge-
ordnet. 
Durch das Vorhaben werden, trotz des hohen Samenpotentials der Brache, überwiegend Flä-
chen in Anspruch genommen, die eine Bedeutung für „Allerweltsarten“ besitzen. Es ist davon 
auszugehen, dass bei der Umsetzung des Vorhabens keine maßgeblichen Lebensraumver-
luste für Brutvogelarten auftreten werden. Zudem kann der Verlust mit der Anlage von Grün-
land kompensiert werden. 
Für die Artengruppe der Brutvögel besteht bei Beachtung der Bauzeitenregelung keine arten-
schutzrechtliche Betroffenheit. 

Als vorbeugende Maßnahme ist der Beginn der Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptbrut-
zeit der Vögel in der Zeit ab Mitte August vorzunehmen, bzw. es sind ab 28. Februar Vergrä-
mungsmaßnahmen vorzusehen. 

Rastflächen 

Rastflächen sind entsprechend Gutachtlicher Landschaftsrahmenplanung in www.umweltkar-
ten.mv-regierung.de nicht benannt. 

 
Raumrelevante Arten 
Für die raumrelevanten Arten, auch Überflieger ist ein Verlust des Nahrungsraumes nicht re-
levant - hohes vorhandenes Störpotential. (kein relevanter Nahrungsraum Lübtheener Weiß-
storch-Horstpaar -Vorkommen einer schutz- und managementrelevanten Art im SPA „Elbetal“, 
da viel zu hochgrasig) 
Mit der Anlage von Grünland im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen wird neuer zusätzlicher 
Nahrungsraum geschaffen. 

Verbote 

Im Hinblick auf das Tötungsverbot besteht ein dauerhaftes Hindernis der Vollzugsfähigkeit 
nicht, da das Plangebiet nicht im direkten Umfeld der Quartiere und Brutstätten geschützter 
Arten liegt, so dass sich der Eintritt eines erhöhten Tötungsrisikos für Tiere nicht aufdrängt.  

Im Hinblick auf das Störungsverbot besteht ein dauerhaftes Hindernis der Vollzugsfähigkeit 
nicht, da zu möglichen Fledermaus- und Vogellebensräumen insgesamt ausreichende Ab-
stände bestehen bzw. mögliche Störungen der Fledermäuse, Brut- und Rastvögel im Randbe-
reich des Plangebietes voraussichtlich nicht bestehen und nicht zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen.  

Im Hinblick auf das Zerstörungsverbot der Fortpflanzungs- und Ruhestätten besteht ein dau-
erhaftes Hindernis der Vollzugsfähigkeit nicht, da die geschützten Nist-, Brut-, Wohn- und Zu-
fluchtstätten der potentiell betroffenen Vogelarten auf der beplanten Fläche nur während der 
Brutsaison (März bis September) bestehen und sich die Tiere in der folgenden Saison neue 
Brutstätten und Nester schaffen. Es können somit durch Bauzeiten außerhalb der Brutsaison 
oder Baubeginn vor der Saison Konflikte vermieden werden. Bei den betroffenen Arten, die 
Brutstätten im Plangebiet haben könnten, handelt es sich um Arten, die lokal über hinrei-
chende Ausweichräume verfügen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen, Verbotstatbestände sind auszuschlie-
ßen. 

Artenschutzrechtliche Ausnahmeanträge entsprechend der artenschutzrechtlichen Verbote 
des § 44 Abs 1 BNatSchG (Zugriffsverbote, unter Berücksichtigung Europäische Vogelarten 
sowie der Arten des Anhangs II / IV der FFH-Richtlinie) sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht zu stellen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen, Verbotstatbestände sind auszuschlie-
ßen. 
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Artenschutzrechtliche Hinweise 

Das Verfahren und die Höhe der Ersatzpflanzung bei Gehölzrodungen / Beeinträchtigungen 
richtet sich nach dem § 18 NatSchAG M-V. 

Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist eine Rodung von Gehölzbeständen nur im Zeitraum 
vom 1. Oktober bis zum 29. Februar statthaft. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Reptilien 

Solange das Vorkommen von Reptilien nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, ist als 
Vermeidungsmaßnahme eine Bauzeitenregelung (Beginns der Baufeldfreimachung ab 15. Au-
gust bis Anfang Oktober) und ein Absuchen und Kontrollieren des Plangebietes vor Baubeginn 
auf Reptilien und Amphibien vorzusehen. Gefangene Tiere sind in angrenzenden Bereiche 
außerhalb des Geltungsbereiches auszusetzen. 

Brutvogelarten 

Als vorbeugende Maßnahme ist der Beginn der Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptbrut-
zeit der Vögel in der Zeit ab Mitte August vorzunehmen, bzw. es sind ab 28. Februar Vergrä-
mungsmaßnahmen vorzusehen. 

2.6 Schutzgebiete 
 
Bei einem Gemeindegebiet von 11.969 ha sind 95,3% durch Schutzgebiete des Naturschutzes 
gesichert und 94,5 % als Biosphärenreservat ausgewiesen. 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG5 sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 
Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeinträchtigen. FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen wären somit sowohl 
bei der Aufstellung als auch Änderung / Ergänzung eines Flächennutzungsplanes durchzufüh-
ren, sofern die für den Schutzzweck und die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile eines 
NATURA 2000-Gebietes erheblich beeinträchtigt werden könnten. 

Generell wird aber davon ausgegangen, dass aufgrund der sehr engen Grenzziehung um die 
Bebauung diese die Schutzzwecke der Schutzgebiete nicht beeinträchtigt, so dass als positi-
ver Umkehrschluss moderate Erweiterungen auch keine erheblichen Beeinträchtigungen her-
vorrufen können.  
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Karte 1 Schutzgebiete - FFH; SPA  

 

  FFH-GEBIETE (Flächen) Meldestand: 2015 

 
  

 

 

  EUROP. VOGELSCHUTZGEB. Meldestand: 2015 
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Karte 2 Schutzgebiete - Zonen Biosphärenreservat 

 

  Kernzone 

 

  Pflegezone 

 

  Entwicklungszone 

 

  Suchraum (Kern-/Pflegezone) 

Das Biosphärenreservat -Elbe-Gesetz (BREIbeG M-V)3 ist als im Biosphärenreservat zu-
sätzlich geltendes naturschutzfachliches Gesetz zu beachten. 

Entsprechend Artikel 7 BREIbeG M-V wurden im Bereich des Biosphärenreservates Fluss-
landschaft Elbe M-V die Rechtsvorschriften über die Naturschutzgebiete und Landschafts-
schutzgebiete aufgehoben. Dafür sind gemäß § 6 BREIbeG M-V Pflege- und Entwicklungszo-
nen ausgewiesen. Die festgesetzten Pflegezonen befinden sich überwiegend im Bereich der 
ehemaligen Naturschutzgebiete und besitzen einen gleichartigen Schutzanspruch. 

Im Suchraum erfolgte noch keine Einstufung in eine entsprechende Schutzzone. (siehe BRN3) 

 

Erhaltungsziele / Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) 
und Europäischen Vogelschutzgebiete (SPA) 

In der Stadt Lübtheen befinden sich Gebiete des Europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA 
2000:  

FHH  

 DE 2533-301 - Sude mit Zuflüssen Entfernung ca. 1750 m 

 DE 2733-301 - Lübtheener Heide und Trebser Moor - Entfernung ca. 2200 m 

                                                
3 Gesetz über das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern (Biosphärenreservat-Elbe-
Gesetz - BREIbeG M-V) vom 15.Januar 2015, GS Meckl.-Vorp. GI. Nr.791-10, S. 30ff 
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 DE 2732-371 – Rögnitzniederung - Entfernung ca. 4000 m 

 DE 2632-372 - Die Rense - (3 Einzelflächen), Entfernung ca. 4000 m 
SPA 

 DE 2733-401 - Lübtheener Heide  - Entfernung ca. 2200 m 

 DE 2732-473 - Mecklenburgisches Elbetal  - Entfernung ca. 50 -85 m 
 
 
DE 2732-473 - Mecklenburgisches Elbetal  - anteilig 
 
Zielarten: 
Arten von Lebensräumen der ausgedehnten Acker und Grünland- aber auch Waldflächen der 
Niederungslandschaften wie Bekassine, Blässgans, Brandgans, Eisvogel, Grauschnäpper, 
Großer Brachvogel, Heidelerche, Kiebitz, Kranich, Mittelspecht, Neuntöter, Ortolan, Reiher-
ente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Saatgans, Seeadler, Sing-
schwan, Sperbergrasmücke, Steinschmätzer, Tüpfelsumpfhuhn, Turteltaube, Wachtelkönig, 
Weißstorch, Wendehals, Wespenbussard, Wiesenweihe, Ziegenmelker, Zwergschwan, wobei 
der hohe Schwarzstorchbestand im Gebiet und im Umfeld des Gemeindegebietes besonders 
erwähnenswert ist. 

Güte und Bedeutung 
Vorkommensschwerpunkt für Anhang I-Brutvogelarten des Offenlandes wie Rotmilan und 
Wiesenweihe sowie nordische Rastvögel wie Zwerg- und Singschwan, Bläss- und Saatgans 
sowie Kranich (wichtiger Zugkorridor) Jahrhundertelalte Kulturlandschaft Elbaue und Mulden-
täler der Nebengewässer mit umfangreichen Grabensystemen Norddeutsches Urstromtal 
(Elbe) mit Talsandflächen und Binnendünen sowie Schmelzwasserabflussbahnen  
der Nebengewässer (u.a. Elde, Rögnitz, Sude, Schaale, Boize) 
 
Gebietsmerkmale: 
Offene bis halboffene Kulturlandschaft der Elbaue mit umfangreichen Grabensystemen und 
zahlreichen Feldgehölzen 
 
Erhaltungsmaßnahmen  
- 
 
Das SPA-Gebiet DE 2732-473 „Mecklenburgisches Elbetal“ grenzt im Nordwesten in ca. 240 
m Entfernung an das Vorhabengebiet an. Damit ist eine Prüfung notwendig ob eine Vorprüfung 
notwendig ist. 

 Es existiert ein Rechtswirksamer F-Plan seit 23.10.2014, der die Fläche bereits als 
Baufläche ausweist. 

 Von der als Baufläche ausgewiesenen Fläche verbleibt hinter der Bebauung und der 
Landesstraße zum SPA ein weiterhin unbebauter Streifen mit einer Baum/Strauchhe-
cke. 

 Von den aufgezeigten Arten des SPA ist lediglich aufgrund der Ausstattung und die 
Lage der Eingriffsfläche innerhalb der umgebenden Bebauung für die Arten der Hecke 
(Neuntöter, Sperbergrasmücke, Grauschnäpper) ein potentieller Lebensraumverlust 
gegeben. (siehe AFB) Durch die Erhaltung der Hecken ist der potentielle Lebensraum-
verlust deutlich vermindert. Für alle anderen Arten wird der Störabstand im SPA nicht 
verringert und es tritt kein potentieller Lebensraumverlust auf. Dies gilt auch für den 
Brutplatz der ziel- und managementrelevanten Art Weißstorch in der Ortslage 
Lübtheen, (ca. 1000 m vom Geltungsbereich entfernt). Essentieller Nahrungsraum ist 
nicht betroffen. Gleichzeitig wird essentieller Nahrungsraum durch die Schaffung von 
Grünland angeboten. (4 ha im Raum Lübtheen im 2km Radius) 

 
Daher sind Beeinträchtigungen auf das SPA / die Arten des SPA auszuschließen und es ist 
keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 
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Nationale Schutzgebiete (Nationalparke, Biosphärenreservate) 

 Nationale Schutzgebiete vorhanden: 

BRN 3 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern - fast Flä-
chendeckend im gesamten Gemeindegebiet 

Der mecklenburgische Teil des länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservats um-
fasst 460 Quadratkilometer und erstreckt sich auf einer Länge von ca. 65 km entlang der nie-
dersächsischen Grenze zwischen Boizenburg und Dömitz.  
Das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe M-V repräsentiert als Landschaftstyp 
einen naturnahen Niederungsstrom mit großflächiger Flussaue und zahlreichen Nebenflüssen. 
Typisch für die abwechslungsreiche Kulturlandschaft ist die enge Verzahnung von Feuchtge-
bieten (Überschwemmungs- und Qualmwasserbereiche, Bracks, Altarme, Niedermoore) mit 
Trockenbiotopen (Elbuferhänge, Binnendünen) und Resten natürlicher Auen- und Bruchwäl-
der. 
Nach den internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate erfüllen Biosphä-
renreservate drei sich ergänzende Funktionen:  

 eine Schutzfunktion zum Erhalt der gebietstypischen Arten- und Formenvielfalt sowie 
der naturnahen Ökosysteme 

 eine Entwicklungsfunktion zur Förderung von Modellbeispielen einer ökologisch ver-
träglichen Landnutzung und Regionalentwicklung. 

 eine logistische Funktion zur Förderung von Umweltbildung, Monitoring und For-
schung im Auftrag der UNESCO 

Pflegezone (früher NSG deckungsgleich FFH) 
In der Pflegezone werden auf mindestens 10 % der Fläche die durch menschliche Nutzung 
entstandenen und besonders wertvollen Lebensräume erhalten und gepflegt.  
Die Pflegezonen umgeben als „Pufferzone“ die nur 3 % große und oft aus Teilbereichen be-
stehende Kernzone (zurzeit keine ausgewiesen). Diese sind besonders sensible und möglichst 
naturnahe Bereiche und sollen weitgehend unbeeinflusst von menschlicher Tätigkeit sein. Es 
kann Ausnahmen für z.B. Forschungszwecke geben. 
 
BR ELB PZ Rögnitzniederung, Lage: W Lübtheen Fläche in ha: 589  
BR ELB PZ Sude mit Zuflüssen Lage: N Lübtheen Fläche in ha: 403 
BR ELB PZ Lübtheener Heide und Trebser Moor Lage: O Lübtheen Fläche in ha: 1514 (teil-
weise noch 1464 ha angegeben- anteilig 
BR ELB PZ Die Rense Lage: N Lübtheen Fläche in ha: 136 – anteilig 
 

Entwicklungszone (früher LSG) 
Als Wirtschafts- und Erholungsraum schließt die Entwicklungszone die Siedlungsbereiche mit 
ein. Im Vordergrund stehen hier eine ausgewogene, umweltverträgliche Regionalentwicklung 
und die Stärkung des ländlichen Raumes. 
 
B 3 EZ Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern - Entwicklungs-
zone  
 

Suchraum (Kern-/Pflegezone - 4744 ha) 
Das BREIbeG M-V bestimmt Suchräume, die erst zu einem späteren Zeitpunkt per Rechtsver-
ordnung der obersten Naturschutzbehörde als Kern- oder weitere Pflegezone festgesetzt wer-
den. Bei dem Suchraum handelt es sich aber gleichzeitig auch um die gesicherte Fläche des 
Nationalen Naturerbes (NNE, überwiegend ehemaliger Truppenübungsplatz). 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 BREIbeG M-V sind im Biosphärenreservat alle Handlungen verboten, die 
den Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck nach § 3 zuwiderlaufen; u.a. 
ist es verboten: 

http://www.elbetal-mv.de/fileadmin/user_upload/download/Internationale-Leitlinien.pdf
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1. im Außenbereich bauliche Anlagen einschließlich Verkehrsanlagen zu errichten, zu 
erweitern oder zu ändern, auch wenn sie nach der Landesbauordnung genehmigungs- oder 
verfahrensfrei sind, 

2. Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen von mehr als zwei Metern 
Höhe oder Tiefe oder mit einer Grundfläche von mehr als 300 Quadratmetern vorzunehmen, 

5. Baumreihen, Hecken, Feld- oder Ufergehölze und Röhricht ganz oder teilweise zu 
beseitigen oder zu beschädigen mit Ausnahme der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Pflege-
maßnahmen, 

6. Grünland oder Ödland in andere Nutzungsformen umzuwandeln. 
 
Entsprechend Pkt.6 ist vorrausschauend für den möglichen Gesamtausbau ein Ersatz von ca. 
4 ha vorzuhalten.  

Schutzgebiete und Schutzobjekte des Naturschutzes nach Landesnaturschutzgesetz 
(NSG, LSG, Naturparke, Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile, Ge-
schützte Biotope/Geotope, Alleen und Baumreihen) 

 Nationale Schutzgebiete sind vorhanden: 

Entsprechend Artikel 7 BREIbeG M-V4 wurden im Bereich des Biosphärenreservates Fluss-
landschaft Elbe M-V die Rechtsvorschriften über die Naturschutzgebiete und Landschafts-
schutzgebiete aufgehoben. Dafür sind gemäß § 6 BREIbeG M-V Pflege- und Entwicklungszo-
nen ausgewiesen. Die festgesetzten Pflegezonen befinden sich überwiegend im Bereich der 
ehemaligen Naturschutzgebiete und besitzen einen gleichartigen Schutzanspruch. 

Sonstige Schutzgebietskategorie 

 Nationales Naturerbe (NNE) Leussower Heide / Lübtheen - Entfernung ca. 2200 m 
Derzeitig fehlt aber ein NNE-Gesetz mit verbindlichen Regelungen auch zur Konfliktentflech-
tung. 

Im Gemeindegebiet befinden sich keine nach § 20 NatSchAG zu schützenden Geotope: 
 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung und 
Hinweise zu Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Folgende Methoden und technische Verfahren und Quellen wurden verwendet: 

 Biotopkartierung unter Verwendung der „Anleitung für Biotopkartierungen im Gelände“ 
(Schriftenreihe des LLUNG 2013 / Heft 2), 

 Ermittlung des Umfangs der Ausgleichsmaßnahmen unter Verwendung der „Hinweise zur 
Eingriffsregelung“ (Schriftenreihe des LUNG 1999 / Heft 3, Stand der Überarbeitung 
01.2002), 

 www.umweltkarten.mv-regierung.de 

 FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundla-
gen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. Eching IHW-Ver-
lag 

 Geologische Karte von MV, LUNG, Güstrow 2005 

                                                
4 Gesetz über das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern (Biosphärenreservat-Elbe-Gesetz - 

BREIbeG M-V) vom 15.Januar 2015, GS Meckl.-Vorp. GI. Nr.791-10, S. 30ff 

http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/
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Hinweise zu Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Es traten keine besonderen Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auf.  

3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen bei der 
Durchführung des Bebauungsplans 

Die Gemeinde sieht entsprechend § 4c BauGB nachfolgend genannte Überwachungsmaß-
nahmen vor, um bei der Durchführung des Bebauungsplans insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln. 

Art der Maßnahme Zeitpunkt, Turnus Hinweise zur Durchführung 

Kontrolle der Herstellung und ord-
nungsgemäßen Entwicklung der 
festgesetzten Ausgleichsmaßnah-
men 

Fünf Jahre nach Er-
langung der Rechts-
kraft, in der Folge alle 
fünf Jahre 

Ortsbegehung durch Bauamt, Ergebnisdokumen-
tation 

Gab es unerwartete Konflikte zwi-
schen der geplanten Nutzung und 
benachbarten Nutzungen (Lärm, 
Geruch) oder Auswirkungen auf die 
Umwelt 

auf Veranlassung, o-
der nach Information  
durch Fachbehörden 

Ortsbegehung durch Bauamt, Ergebnisdokumen-
tation, ggf. Maßnahmen 

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Zum Bebauungsplan Nr. 16 „Wohngebiet an der Lindenschule“ der Stadt Lübtheen wurde für 
die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse im vor-
liegenden Umweltbericht dargelegt wurden. Die Anregungen und Bedenken aus der Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden werden berücksichtigt und der Umweltbericht wird 
im Zuge des Aufstellungsverfahrens fortgeschrieben. 

Die Stadt Lübtheen beabsichtigt, den Standort als Wohnbaustandort zu entwickeln. Zur Zeit 
sind ca. 3,00 ha für eine Ausweisung vorgesehen. 
Von den Auswirkungen des Bebauungsplans sind die Umweltbelange Schutzgebiete und 
Schutzobjekte des Naturschutzes nach Landesnaturschutzgesetz (Biosphäre), Natura 2000-
Gebiete, Tiere und Pflanzen, einschließlich ihrer Lebensräume, Fläche, Boden, Grund- und 
Oberflächenwasser, Klima und Luft, Wirkungsgefüge der Komponenten des Naturhaushaltes, 
Landschaft, Biologische Vielfalt, Mensch, Vermeidung von Emissionen, Sachgerechter Um-
gang mit Abwässern und Abfällen sowie Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 
der Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Mensch, Kultur- und sonstige 
Sachgüter betroffen, wobei die Auswirkungen auf Tiere / Pflanzen/ Lebensräume sowie Boden 
und Grundwasser als erheblicher einzustufen sind.  
Als besondere technische Verfahren zur Ermittlung der Umweltauswirkungen wurde eine Ein-
griffs / Ausgleichsermittlung durchgeführt. 

Es sind Beeinträchtigungen auf das SPA/ die Arten des SPA auszuschließen und es ist keine 
FFH-Vorprüfung erforderlich. 
Gemäß § 7 Abs. 1 BREIbeG M-V ist im Biosphärenreservat verboten Grünland oder Ödland 
in andere Nutzungsformen umzuwandeln. Entsprechend ist als Ersatz Acker in Grünland um-
zuwandeln. Dies dient gleichzeitig der Verbesserung der Nahrungsbasis der SPA-relevanten 
Art Weißstorch. Es wird, teilweise als vorgezogener Ausgleich für eine mögliche Erweiterung 
des Wohnbaustandortes, gleich die gesamte Fläche von ca. 4 ha umgewandelt / ersetzt. 
Zur Minderung der Umweltauswirkungen sind weiterhin Festsetzungen zum Umbau der Fich-
tenreihe im Randbereich vorgesehen.  
Zur Überwachung erheblicher, nicht vorzusehender Umweltauswirkungen ist vorgesehen, die 
Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen zu kontrollieren. 

 
Lübtheen, ...........................    ............................................ 
        Die Bürgermeisterin 


